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Resolution der Generalversammlung 
[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/57/562 und Corr.1)] 

  57/20. Erhöhung der Zahl der Mitglieder der Kommission der Ver-
einten Nationen für internationales Handelsrecht 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 17. Dezember 1966, mit der sie 
die Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht schuf, mit dem 
Auftrag, die fortschreitende Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere derjenigen der 
Entwicklungsländer, an der umfassenden Ausweitung des internationalen Handels zu be-
rücksichtigen, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3108 (XXVIII) vom 12. Dezember 1973, mit 
der sie die Zahl der Mitglieder der Kommission von neunundzwanzig auf sechsunddreißig 
Staaten erhöhte, 

 befriedigt über die Praxis der Kommission, Staaten, die keine Mitglieder der Kommis-
sion sind, sowie die zuständigen zwischenstaatlichen und internationalen nichtstaatlichen 
Organisationen einzuladen, als Beobachter an den Tagungen der Kommission und ihrer Ar-
beitsgruppen teilzunehmen und an der Ausarbeitung von Texten der Kommission mitzuwir-
ken, sowie über die Praxis, Entscheidungen im Konsens und ohne formelle Abstimmung zu 
treffen, 

 feststellend, dass die beträchtliche Zahl von Staaten, die als Beobachter teilgenommen 
und wertvolle Beiträge zur Arbeit der Kommission geleistet haben, darauf hindeutet, dass 
über die gegenwärtig sechsunddreißig Mitglieder hinaus ein Interesse an einer aktiven Mit-
wirkung in der Kommission besteht, 

 davon überzeugt, dass eine breitere Beteiligung von Staaten an der Arbeit der Kom-
mission den Fortgang dieser Arbeit fördern und dass eine Erhöhung der Zahl der Kommis-
sionsmitglieder stärkeres Interesse an ihrer Arbeit wecken würde, 

 nach Behandlung der Stellungnahmen der Staaten sowie des gemäß Ziffer 13 der Re-
solution 55/151 der Generalversammlung vom 12. Dezember 2000 vorgelegten Berichts des 
Generalsekretärs über die Auswirkungen einer Erhöhung der Zahl der Kommissionsmit-
glieder1,  
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 1. nimmt davon Kenntnis, dass die Auswirkungen einer Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht auf die 
für den reibungslosen Ablauf der Arbeit der Kommission erforderlichen Dienste des Sekre-
tariats nicht spürbar genug wären, um quantifiziert zu werden, und dass eine solche Erhö-
hung daher keine finanziellen Folgen hätte; 

 2. beschließt, die Zahl der Kommissionsmitglieder von sechsunddreißig auf sech-
zig Staaten zu erhöhen, eingedenk dessen, dass die Kommission ein Fachorgan ist, dessen 
Zusammensetzung unter anderem die spezifischen Erfordernisse des Sachthemas widerspie-
gelt; die sich aus dieser Erhöhung der Mitgliederzahl ergebende regionale Vertretung, die 
diesen Erfordernissen Rechnung trägt, schafft keinen Präzedenzfall für die Erweiterung 
anderer Organe des Systems der Vereinten Nationen; 

 3. beschließt außerdem, dass die vierundzwanzig zusätzlichen Mitglieder der 
Kommission von der Generalversammlung für eine Amtszeit von sechs Jahren gewählt wer-
den, vorbehaltlich Buchstabe b), im Einklang mit den folgenden Regeln: 

 a) Bei der Wahl der zusätzlichen Mitglieder hat die Generalversammlung die Sitze 
wie folgt zu verteilen: 

 i) fünf für afrikanische Staaten; 

 ii) sieben für asiatische Staaten; 

 iii) drei für osteuropäische Staaten; 

 iv) vier für lateinamerikanische und karibische Staaten; 

 v) fünf für westeuropäische und andere Staaten; 

 b) die Amtszeit von dreizehn der vierundzwanzig zusätzlichen Mitglieder, die bei 
der ersten, während der achtundfünfzigsten Tagung der Generalversammlung stattfindenden 
Wahl gewählt werden, endet am letzten Tag vor dem Beginn der vierzigsten Tagung der 
Kommission im Jahr 2007; der Präsident der Generalversammlung wählt diese Mitglieder 
durch Losentscheid wie folgt aus: 

 i) zwei der aus dem Kreis der afrikanischen Staaten gewählten Mitglieder, zwei 
der aus dem Kreis der osteuropäischen Staaten gewählten Mitglieder und zwei der aus dem 
Kreis der westeuropäischen und anderen Staaten gewählten Mitglieder; 

 ii) vier der aus dem Kreis der asiatischen Staaten gewählten Mitglieder; 

 iii) drei der aus dem Kreis der lateinamerikanischen und karibischen Staaten ge-
wählten Mitglieder; 

 c) die bei der ersten Wahl gewählten vierundzwanzig zusätzlichen Mitglieder tre-
ten ihr Amt am ersten Tag der siebenunddreißigsten Tagung der Kommission im Jahr 2004 
an; 

 d) die Bestimmungen der Ziffern 4 und 5 des Abschnitts II der Resolution 
2205 (XXI) der Generalversammlung gelten auch für die zusätzlichen Mitglieder; 

 4. appelliert an die Regierungen, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen 
sowie an Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, zwecks Gewährleistung der vol-
len Teilnahme der Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommission und ihrer Arbeitsgrup-
pen die Entrichtung freiwilliger Beiträge an den Treuhandfonds zu erwägen, der geschaffen 
wurde, damit Entwicklungsländern, die Mitglied der Kommission sind, auf deren Antrag 
und im Benehmen mit dem Generalsekretär ein Reisekostenzuschuss gewährt werden kann. 

52. Plenarsitzung 
19. November 2002 


